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Geschlechtergerechtigkeit bei Unterhaltszahlungen

Beschluss:

 

Die sozialdemokratischenMitglieder desDeutschenBundestageswerdenaufgefordert, zuprüfen, inwieweit es technisch leist-

bar und verfassungsrechtlich tragfähig ist, ein rechtliches Instrument zu entwickeln, mit dem sich der Unterhalt von dazu

gesetzlich Verpflichteten von staatlichen Stellen direkt vom Arbeitgeber abführen und dem Unterhaltsberechtigten zuleiten

lässt. Dies darf nicht zu Leistungseinschränkungen der Unterhaltsberechtigten führen.

 

Wenn ein solches Instrument gefunden wird, werden die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages beauftragt, die

dafür zuständigen Ministerien per Gesetz zu Verordnungen zu ermächtigen, die die Einrichtung und Ausübung der nötigen

Kompetenzenmöglichmachen. Insbesondere soll nach demVorbild Bayerns eine Zentralstelle (entweder des Bundes oder der

jeweiligen Bundes-länder) eingerichtetwerden, umdie logistische Arbeit besser leisten zu können. Die Zentralstelle(n) soll(en)

auch eingerichtet werden, wenn sich der oben genannte Vorschlag nicht realisieren lässt, um insbesondere für eine bessere

Verfolgung von Unterhaltssäumigen zu sorgen.

 

Mithin soll geprüft werden, ob und inwieweit eine Schärfung der bereits vorhandenen strafrechtlichen Instrumente bei wi-

derrechtlich und in besonders verwerflicher Art und Weise (§ 170 StGB) unterhaltsverweigernden Personen verhältnismäßig

und zielführend sind. Die generelle Unterstrafestellung der widerrechtlichen und vorsätzlichen Vorenthaltung von Unterhalt

gegenüber dem sorgerechtlich verantwortlichen Elternteil des Kindes sollte geprüft werden.

Überweisen an

vertagt

1


